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Arbeits- und Zeitplan 
 zur Einrichtung eines neuen Studiengangs  

(Beginn Wintersemester) 
 
 

Nr. Verfahrensschritte Zuständigkeiten Fristen, bis… 

1. Entwurfsphase 

 - Entwurf für Studienkonzept vorbereiten  
- eine/einen Studiengangsbeauftragte/n 

benennen 
- Entwurf des Studienkonzeptes an 

Studienabteilung senden 

Fakultät/Institut 
 

Januar 
des Vorjahres 

 

 - Klären, ob der Studiengang dem Profil der HU 
entspricht und die Einrichtung weiter verfolgt 
werden soll 

I AbtL, VPL 
 

Februar 
des Vorjahres 

2. Konzeptionsphase 

 - vollständiges Studienkonzept erstellen 

- Studien- und Prüfungsordnungen auf der 
Grundlage der Musterordnungen erarbeiten 

- Zugangs- und Zulassungsregeln erstellen 

- Kapazitätsplanung erstellen 

- Studienkonzept, Studien- und Prüfungs-
ordnungen, Zugangs- und Zulassungsregeln 
und Veranstaltungsübersicht zur 
Kapazitätsplanung in der Studienabteilung 
einreichen 

Fakultät/Institut, KLS 
 

Mai 
des Vorjahres 

 
 
 
 

 - Unterlagen prüfen, ggf. Hinweise geben Studienabteilung  September 
des Vorjahres 

 - ggf. Überarbeitung der Unterlagen Fakultät/Institut, KLS Oktober 
des Vorjahres 

3. Gremienphase 

 - Beratung/Beschluss zu den Studien- und 
Prüfungsordnungen sowie den fachspezifischen 
Zugangs- und Zulassungsregeln,  

- Antrag auf Einrichtung des Studiengangs 

KLS/ Institutsrat 
 

Oktober 
des Vorjahres 

 

 - Erlass der Studien- und Prüfungsordnungen 
- Beschluss zum Antrag auf Einrichtung des 

Studiengangs und zu den Zugangs- und 
Zulassungsregeln 

Fakultätsrat November 
des Vorjahres 

 - Einreichen der Unterlagen für die LSK  
(21 Tage vor der Sitzung) 

Fakultät/Institut über 
Geschäftsstelle LSK 

Dezember 
des Vorjahres 

 - 1. Lesung des Antrags auf Einrichtung des 
Studiengangs und der Studien- und 
Prüfungsordnungen 

LSK des AS 
 

Januar 

 - ggf. 2. Lesung in der LSK LSK des AS Februar 
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Nr. Verfahrensschritte Zuständigkeiten Fristen, bis… 

 - Weiterleitung des Antrags auf Einrichtung des 
Studiengangs und der Zugangs- und 
Zulassungsregeln an den AS 

- ggf. schriftliches Umlaufverfahren und 
Weiterleitung der Studien- und 
Prüfungsordnungen an den AS 
(21 Tage vor der Sitzung; wenn keine 
Zustimmung oder keine 2/3-Mehrheit der 
Mitglieder in der LSK) 

Studienabteilung März 

 - Beratung und Beschlussfassung im AS AS April 

 - ggf. Beschlussfassung zur Einrichtung des 
Studiengangs im Kuratorium (14 Tage 
Widerspruchsrecht gegen AS-Beschluss) 

Kuratorium Mai 

4. Bestätigungsphase 

 - Anschreiben an die Senatskanzlei-Wissenschaft 
und Forschung mit Bitte um Zustimmung zur 
Einrichtung des Studiengangs und Bestätigung 
der Zugangs- und Zulassungsregeln 

Studienabteilung 
 

Mai 

 - parallel dazu Weiterleitung der Beschlussvor-
lage zur Bestätigung der Studien- und 
Prüfungsordnungen an die Universitätsleitung 

Studienabteilung Mai 
 

 - Zustimmung zur Einrichtung des Studiengangs 
und zu den Zugangs- und Zulassungsregeln 
durch Senatskanzlei-Wissenschaft und 
Forschung 

Senatskanzlei-
Wissenschaft und 
Forschung 

Juni 

 - Bestätigung der Studien- und Prüfungs-
ordnungen durch die Universitätsleitung  

Universitätsleitung Juni 

5. Veröffentlichung 

 - Veröffentlichung der Studien- und 
Prüfungsordnungen im AMB 

- Veröffentlichung der Zugangs- und 
Zulassungsregeln im AMB 

Studienabteilung/ 
Stabsstelle Presse- 
und Öffentlichkeits-
arbeit 

Juni 

 
Stand: 01.10.2018 


